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Bebauungsplan Muglerpark, 1. Anderung im é};@@
beschleunigten Verfahren (§13a BauGB) &\J\)
Hier: Aufstellungsbeschluss, Billigung der Planung, ) g_
Offenlagebeschluss, Beteiligung der Offentlichkeit, LAUFFEN
Behorden und Trager offentlicher Belange Die Weinstadt

am Neckarufer

Az: 621.41; 023.22 - spi
Amt: Stadtbauamt
Datum: 21.11.2025

Beratung Beschluss

X Bau- und Umweltausschuss am 03.12.2025 [ ] Bau- und Umweltausschuss am

[] Verwaltung- und Finanzausschuss am [] Verwaltung- und Finanzausschuss am

[ ] Gemeinderat am X] Gemeinderat am 10.12.2025
[ ] offentlich X nicht 6ffentlich X offentlich [ ] nicht 6ffentlich

fBisherige Sitzungen

Datum Gremium

.
Beschlussvorschlag

1.

Fur das Plangebiet (Abgrenzung der Teilgebiete s. Lageplan) wird ein
Bebauungsplanverfahren  (Anderungsverfahren) gemaB § 2 BauGB fir einen
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB
eingeleitet und der Aufstellungsbeschluss gefasst.

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist die Entwicklung von Flachen fir ein
Wohnbauvorhaben sowie fur bislang nicht zuldssige Nebenanlagen auf bestehenden
Wohnbaugrundsticken.

Die Planung im Entwurf wird gebilligt.

Der Aufstellungsbeschluss wird gemaR § 2 Abs. 1 BauGB ortslblich bekannt gemacht.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB
sowie die Beteiligung der Behdrden und Trager o6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2

BauGB durchzufuhren.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zu veranlassen.
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Finanzierung

Haushaltsplanansatz:
Bisher verbraucht:
Kosten der MaBnahme
Restmittel:

Ausser/ -UberplanmaBig:

Ergebnis

[ ] beschlossen

[] einstimmig [ ] mit Gegenstimmen
Stimmverhaltnis:
Enthaltungen:

[] nicht beschlossen

Stimmverhaltnis:
Enthaltungen:
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1. Sachverhalt

Der Bebauungsplan Muglerpark wurde in den Jahren 2001/2022 aufgestellt. Seinerzeit wurden
groBe Bereiche des ehemaligen Anwesens als private Grinfldche ausgewiesen mit der
MaBgabe bzw. Vereinbarung mit den Eigentimern, dass eine spatere Bebauung durch
Schaffung des entsprechenden Baurechts ermdglich werden soll. Nach inzwischen erfolgter
Aufteilung der Grundstiicke besteht nun ein konkreter Bebauungswunsch fir ein
Einfamilienhaus, der durch die Plandnderung ermdglicht werden soll.

In einem weiteren Teilbereich sollen 4 Baugrundstlicke zusammengefasst und mit einem
Wohnhaus sowie Nebenanlagen in Form eines Teiches und Pools unter Erhalt des
Baumbestandes bebaut werden. Um die Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermdglichen, soll
fur diesen Teilbereich die Anderung in Form der Aufhebung bzw. Anderung der dortigen
Baufenster erfolgen.

2. Inhalt der Planung

Die Planung fiir die Anderung des Bebauungsplans Muglerpark in zwei Teilbereichen sieht im

e Teilbereich 1 (nérdlicher Anderungsbereich, ca. 444 m2) die Ausweisung eines
Baufensters fir ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Garage / Carport auf bislang
als private Grinflachen festgesetzten Flachen vor und im

-

: 8986/1

e Teilbereich 2 (stdlicher Anderungsbereich, ca. 2.238 m2) den Entfall bzw. die Anderung
von Baufenstern und stattdessen die Ausweisung eines Bereiches fir Nebenanlagen in
Form eines Pools/Poolhauses sowie eines Teiches vor.
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Fur die Anderungsbereiche wurde die Planzeichnung entsprechend gedndert bzw. angepasst.
Beide Anderungen sind erforderlich, um die Vorhaben planungsrechtlich zu erméglichen.

Die Signatur fur Nebenanlagen wird in den textlichen Festsetzungen erganzt, da diese bisher
nicht vorhanden war. Die entfallenden Baufenster im stdlichen Anderungsbereich sind gelb
gekennzeichnet.

Im Ubrigen gelten die textlichen Festsetzungen und 6¢rtlichen Bauvorschriften des bisherigen
Bebauungsplans Muglerpark auch nach der Anderung unverandert weiter im Plan Muglerpark,
1. Anderung.

3. Umweltauswirkungen, Artenschutz und weitere Fachgutachten

Zur Sicherstellung der artenschutzrechtlichen Belange wurde eine ,Artenschutzrechtliche
Relevanzuntersuchung” durchgefihrt mit folgendem Ergebnis:

Durch die Umsetzung des Vorhabens kénnen bezlglich Vogelarten Verbotstatbestdande gegen
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfiillt werden. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist
gemalB §39 Abs. 5 BNatSchG auBerhalb der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September sind
Tétungen von Individuen jedoch zu vermeiden. Fir Fledermduse, die Haselmaus sowie
europarechtlich und national geschitzte Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge und Holzkafer
zeichnet sich durch die Umsetzung des Vorhabens keine Erflllung von Verbotstatbestanden
gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG ab. Eine Erfassung dieser Arten im Rahmen einer speziellen
artenschutzrechtlichen Priifung ist nicht erforderlich.

Die Einhaltung der Rodungsfrist ist geltendes Recht und muss bei jedem Vorhaben beachtet
werden.

Durch die Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Umgebung zu
erwarten. Weitere Untersuchungen und Fachgutachten sind nicht erforderlich.
4. Unterlagen

Vom Stadtbauamt Lauffen wurde vorliegender Entwurf zur Anderung des Bebauungsplans mit
folgenden Bestandteilen (Anlagen) aufgestellt:
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- Abgrenzungsplan vom 21.11.2025

- Entwurf Planzeichnung mit Darstellung der Anderungsbereiche sowie textlichen
Festsetzungen und o6rtlichen Bauvorschriften vom 21.11.2025

- Entwurf Begriindung vom 21.11.2025
- Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung vom Oktober 2025 (Dieter Veile)

Auf der Basis der 0.g. Unterlagen soll die nach Baugesetzbuch vorgeschriebene Beteiligung der
Offentlichkeit und der Trager offentlicher Belange erfolgen, um die fir den weiteren
Planverlauf erforderlichen Anregungen und Hinweise zu erhalten.

5. Verfahren

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Die hierbei zu beachtenden Zuldssigkeitsmerkmale
werden erfllt:

» Die Uberbaubare Grundsticksflache bleibt unter dem gesetzlichen Schwellenwert von 20.000
m?2.

» Durch den Bebauungsplan wird keine Zulassigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben nach dem
UVPG begrindet.

= Es bestehen keine Anhaltspunkte flr eine Beeintrachtigung der Erhaltungsziele und des
Schutzzwecks von Natura 2000-Gebieten.

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und der
Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sowie von der frihzeitigen Unterrichtung
der Offentlichkeit und der Trager 6ffentlicher Belange und der Erérterung abgesehen werden.

Von den genannten Verfahrenserleichterungen, dem Verzicht auf Umweltpriifung und -bericht
wird Gebrauch gemacht.

6. Weiteres Vorgehen

Die Beteiligung der Offentlichkeit und der Trager offentlicher Belange soll Anfang 2026
durchgefuhrt werden. Nach Sichtung der Anregungen erfolgt ggf. eine Uberarbeitung der
Planung, oder falls nicht erforderlich die Vorbereitung fir den Satzungsbeschluss, der vrsl. im
1. HJ 2026 erfolgen kann.

Vorhaben kénnen bereits nach Durchfihrung der Offenlage genehmigt werden, wenn der Plan
die sog. Planreife erreicht hat.
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1. RECHTSGRUNDLAGEN

1.1 das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBI.l. S. 2141, ber. am 16.12.1998 BGBI.I. S. 137)

1.2 die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.l. S. 132), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBI.I. S. 466).

1.3 die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) v. 18.12.1990 (BGBI. 1991 |
S. 58).

1.4 die Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom
08.08.1995 (GBI S.617),geéndert durch Gesetz vom 19.12.2000
(GBI S.760).

Aufhebungen

Die innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans bisher
bestehenden planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen
werden aufgehoben.

A) VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

(R —— Grenze des raumlichen Geltungsbereiches § 9 (7) BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) 1 BauGB,
§§ 1 — 11 BauNVO

!l WR Reines Wohngebief, s. Text
WA Allgemeines Wohngebiet, s. Text
M| Mischgebiet, s. Text

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, § 9 (1) 1 BauGB,

§ 16 BauNVO
GRZ Grundflachenzahl, s. Planeintrag
GFz Geschossflachenzahl, s. Planeintrag

Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze, s.Planeintrag

X x

X x X x -

BAUWEISE UND UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN,

§ 9 (1) 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO

offene Bauweise

Es sind nur Einzelhauser zulassig

Baulinie

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Lufahrtsflachen

Entfallendes Baufenster

GA/Cp/NA Garagenbaufenster / Carport / Pool,Teich §9 (1) 4 BauGB

OFFENTLICHE UND PRIVATE GRUNFLACHEN,
§§8 9 (1) 15, 20, 25 und 9 (6) BauGB

Offentliche Grinflachen

nicht uberbaubare private Grunflache

FLACHEN FUR DEN VERKEHR, § 9 (1) 11 und (6) BauGB

Gehweg

Strafle/Fahrbahn

8378/3

8378/ 4

8962/1

8962/2
3 ;l an 1\/ q
@Q ot/ :ﬁ 8?93,
Q) 4=

7
- . .
\ A3
8941/3 ; / \ - (straf®
\ > =7 8971 Lehn®

17604 \ I‘],“ = ’
X“‘ 8953 74 - .
8941/2 il S
,8-953/ 1 5 I - £
>

8939/4 (// /7 /! M / §950/1

b 1 .’,4f’A
; ol 8963 5990/ > = :
\ o \ 8968/1
. / /L&' . crrall? ¢ T 4968 T
\,u: : Linde” 90 ‘ o
" \:\/ 17580 LB\ 5 - o
- < i % /8 \%

8999/1 8999/3 ¥
7 9018/2

76/
« ‘
VS|
e |\
5986/3 ‘ 17545
0010
o)
: . <90
* el dQ-Ba_E?e—“E
\ Ga ml i
ﬂ“; S i \\ ( i ﬁ
oo . &
- /\ ’ =3 {:wscmm‘m
- et o) il L
o :
4 L Entfallende |
* Baugrenze
. 8999/15
= i ot ;
573/3 4 ; —— hnerstrafie e u i
st — 1 17128 Le a | 900676
-~ 8973/2 — : %
v - 4 8997 G B5EE =
17743 — — % ] /
S| 8991/1 SIR G
mee ——— 3 1 o T £ 9006/5 9008/2
- X | v 900674 | I_Y :
- 3 - —
= = 2 Voo 8996/6 | " 2 V4
~ Y996/3 % %] 9006/10
8998/2 \ . :
900371 o | 8991/2 9006/3 /]
9004 |
g996s1 | P72 ITT] 9008/3
= " 8995
E I
™ ™ =3
~ = =]
a 5
3 8998/1 = 8992
9003 =
> N ™
E 7
b = 8993 S
5 \/ p 7
=}
8994

ayeJysjoisiy)

[
8999/2

8999/4 9018/3

— 4 9017/1

s

TRE19052
TH=192.241
>

ayedysjoysiig)

7 ’ p e
016

5206

18
conlaragy’ e 6 n 9 | 9019/2 9021/1
v AR e B
gag | Linsensirale Lindenstralle
73 9001/1 2
8997 v EFH=177.80
& 73 /] /71
\ i 7 19 9020

9/1

<
N p
g 9019/3 9007/2 N9009/
3 /|

9009/3

L

N
6006

3
&
3

B) VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

|. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
1.  Art der baulichen Nutzung, § 9 (1) 1 BauGB, §§ 1 — 15 BauNVO

1.1 Reine Wohngebiete, § 3 BauNVO — Ausnahmen i.S.v. § 3 Abs. 3 BauNVO
sind gemaf § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2. Aligemeine Wohngebiete, § 4 BauNVO
Ausnahmen i.S.v. § 4 Abs. 3 BauNVO sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.3.Mischgebiet § 6 BauNVO; Ausnahmen i.S. von § 6 Abs. 3 BauNVO sind
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. MaR der baulichen Nutzung

2.1 Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die Obergrenzen des
§ 17 Abs. 1 BauNVO bestimmt bzw. durch die konkreten Festsetzungen im
zeichnerischen Teil.
Es gelten im WA u. WR die im Plan angegebenen Werte.

2.2 Hohe der baulichen Anlagen: Wandhéhen, Hohenlage,
Aufschiittungen §18 BauNVO

2.2.1 Die Gebaudehdhe bemisst sich von der natirlichen Geldndeoberkante mit
dem Schnittpunkt AuRenwand/Dachhaut.
Im Zweifelsfall wird die Gelandeoberkante durch die Baurechtsbehérde
festgelegt. Als Bezugspunkt gilt i.d.R. die Stralenoberkante.

2.2.2 Ein Kniestock ist ab 2 Vollgeschossen (VG) nicht zulassig.

2.2.3 Fr Wohngebaude gilt: WA/MI WR
GescholRhohe max. 2,75 m max. 3,50 m
Sockelhéhe max. 0,50 m max. 1,00 m
Kniestock max. 0,75 m -

Wandhoéhe bei1VG max. 4,25m -
bei2VG max. 6,25 m max. 8,00 m
bei3VG max. 9,00 m -
bei4 VG max. 11,75 m. -

3. Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksflichen, Stellung der baulichen
Anlagen, § 9 (1) 2 BauGB

3.1.Im reinen (WR) und allgemeinen Wohngebiet (WA), gilt die offene
Bauweise, § 22 (2) BauNVO.

3.2. Garagen und Nebengebaude (§ 12 BauNVO) sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen oder in den dafur festgesetzten Flachen
zulassig.

3.3 Nebenanlagen i.S..v. § 14 BauNVO, soweit Gebaude, sind aullerhalb der
uberbaubaren Grundstiicksflachen nicht zulldssig. DV und LWP zulassig.

Ausnahmen zu 3.2 + 3.3

Uberdachte Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO kénnen ausnahmsweise auch aulRerhalb der iberbaubaren
Grundsticksflachen zugelassen werden, wenn die Gesamtnutzflache
dieser Anlagen 50 m? pro Baugrundstiick nicht Uberschreitet.

AufBerhalb der Gberbaubaren Flachen errichtete Gebaude sind an den
Fassaden mit Rankpflanzen und auf Flachdachern mit einer mindestens
extensiven Flachdachbegrinung zu versehen.

ll. Satzung liber ortliche Bauvorschriften
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen fiir den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes 'Muglerpark’

1. Dachform, Dachneigung und Firstrichtung fiir Hauptgebaude, Garagen
und Nebengebaude

1.1 Dachform im WR: Alle Dachformen mit Ausnahme von Krippel-
walmdacher zulassig. Flachdacher sind als
Grinflachen auszubilden.
(SD=Satteldach, FD=Flachdach)

Die gewahlte Dachform ist pro Grundstlick einheitlich auszufihren. Eine
Durchmischung von Dachformen ist unzulédssig. Abweichend zulassig sind
fur Garagen und Nebengebaude begrinte Flachdacher.

Dachform im WA/MI:

- fir Hauptgebaude: symetrisch ausgeformte Satteldacher

- fur Nebengebaude und Garagen: Satteldacher mit DN 18° bis 48° oder
begriinte Flachdacher.

1.2. Dachneigung (DN) der Hauptgebaude innerhalb 36° - 48, siehe Planeintrag

Bei geneigten Dachern gilt generell:  Firstrichtung parallel zu der Léngs-
ausrichtung der Baufenster.

1.3 Dachliberstande:
Ortgang max. 0,30m, Traufe max. 0,60m.

1.4 Dacheindeckung fur geneigte Dacher: naturrote Ziegeldeckung oder
Materialien in ziegeldhnlichen Formaten mit naturroten Ziegelfarben.
Ausnahme: Im WR-Gebiet kénnen auch Metalleindeckungen zugelassen
werden.

1.5. Bei Hausgruppen und Doppelhdusern, einschliellich Garagen und Neben-
gebauden, ist die Dachausbildung durchgehend deckungsgleich und
einheitlich auszufuhren.

1.6 Hauptfirstrichtungen

First- und Gebaudehauptrichtung sind allgemein parallel der Langsaus-
richtung der jeweiligen Baufenster zu legen.

1.7 Als Dachaufbauten ausschlie3lich zuléssig sind: Satteldach-, Schlepp-
dachgauben und kubisch ausgebildete Flachdachgauben.
Dachgauben sind nur als Einzelgauben oder Doppelgauben fir reine
Belichtungszwecke im inneren 2/3 Bereich der Dachflache zulassig.
Die Ansichtshéhe der Gaube am Schnittpunkt Vorderkante Dachhaut dort
maximal 1,40 m betragen. Der Abstand der Oberkante Dachhaut Gaube
zum First muss mind. 0,50 m betragen, der Abstand der Gauben
untereinander mind. 1,0 m, der Abstand zur Traufe mind. 3 Ziegelreihen.

1.8 Dacheinschnitte sind generell unzulassig.

2. Garagen und Nebengebaude

2.1 Grenzbebauungen mit Garagen und Nebengebauden an gemeinsamen
Grundstiicksgrenzen sind deckungsgleich und einheitlich in Lange und
Hoéhe bzw. Form auszufiihren.

2.2 Wandhéhe bei Garagen und Nebenanlagen: max. 3,0 m

2.3. Bei Garagen ist zwischen Garagenausfahrt und 6ffentlicher Verkehrsflache
ein Mindestabstand von 5,0 m einzuhalten.

2.4. Zufahrten und Zugange durfen nur mit versickerungsfahigen Materialien
befestigt werden.

3. Aufschiittungen und Abgrabungen sind unzuldssig.

4. Anlagen fiir alternative Energiegewinnung durch

4.1 a) Solaranlagen
b) Photovoltaikanlagen
c) Warmepumpen

sind allgemein zulassig,
a) + b) an Fassaden und Dachflachen, wenn

e beiFassaden: der durch die sichtbare Energieanlage belegte
Fassadenteil pro Hausseite max. 2/3 der Ansichtsflache
betragt. Die Fassadenelemente sind nur in Rechteckform
zulassig. Die Flachen sind zusammenzufassen.

e bei Dachern: max. 2/3 der Dachflache im inneren Dachbereich nur
in Rechteckform. Flachen sind zusammenzufassen.

4.2 Warmepumpen dirfen den éffentlich-rechtlichen Belangen nicht
widersprechen.

4.3 Windenergiegewinnungsanlagen, z.B. Windrader sind generell unzulassig.

5. AuRere Gestaltung

a) Fassaden sind ausschlieBlich in Putz-, Holzverkleidung oder
Sichtmauerwerk zulassig.

b) Bei Hausgruppen und Doppelhausern, einschliellich Garagen und Neben-
gebauden, sind die Wandverkleidungen einheitlich in Putz, Holz oder
Sichtmauerwerk auszufiuhren.

Gleiches gilt fur die Farbgebung.

6. Einfriedung
Zulassig sind nur Zaune mit einer Gesamthéhe von max. 1,20 m.
Sockelausbildungen durfen max. 20 cm betragen. Im ruckwartigen
Grundstiicksbereich sind auch Maschendrahtzaune ohne
Sockelausbildungen zulassig. Sockelausbildungen sind nur als
Abgrenzungen gegeniber den 6ffentlichen Flachen zulassig.

7. Nichtliberbaubare Griinflachen

7.1 Die nichtiiberbaubaren Grundstiicksflachen sind als Griinflachen
anzulegen. 20% der Griunflache sind mit Baumen, 30% mit Bischen und
50% mit Rasen zu bepflanzen oder gartnerisch anzulegen.

Die Gestaltung der Aullenanlagen ist in separaten Planen zum Baugesuch
nachzuweisen

Der vorhandene Griinbestand ist zu erhalten.

Ausnahmen kénnen aulerhalb der Baufenster nur in stadtebaulich
begrindeten Fallen zugelassen werden.

7.2 Die nichtiberbaubaren privaten Grinflachen durfen durch notwendige
Zugange, Zufahrten und Stellplatze unterbrochen werden.

C) HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

o\ bestehende Grenzen

_______________ geplante Grenzen

3785/3 Flurstucksnummer

bestehende Gebaude

Vorlage 2025 Nr. 132/2

flachenhafter Grunbestand

Bervorzugte Baumstandorte

Vorh. Baumbestand

D) HINWEISE DURCH TEXT

1.1 Einfriedungen
Die Einfriedungen der Grundstiicke an éffentlichen Verkehrsflachen
sollten mdglichst mit einer Hecke bis zu einer Hohe von max. 0,8 m
ausgefuhrt werden.

1.2 Die Griunflachen sind mit heimischen mittelkronigen Laubbdumen zu
bepflanzen, siehe Hinweise Pflanzliste.

1.3 Auf Nadelgehdlze und Koniferengewachse als Baum- und
Heckenpflanzungen sollte verzichtet werden.

1.4 Unvorhergesehene GrundwassererschlieBungen sind der unteren Wasser-
behdrde anzuzeigen.

Griinordnung/Pflanzliste
a) GroRkronige - mittelkronige Baume

Acer platanoides (Spitzahorn)

Prunus avium (Vogelkirsche)

Rubinia pseudoac "Monophylla" (Akazie)
Rubinia pseudoac Umbraculifera (Kugelakazie)

b) Straucher

Cornus mas (Kornelkirsche)
Amelanchier lamarchii (Felsenbirne)
Deutzia

Spiraea

Forsythia

Weigelia

Liguster

Rosen

c) Bodendecker

Lonicera Pileata (Heckenkirsche)
Potentilla Goldteppich (Funffingerstrauch)
Symphoricarpos (Schneebeere

Spiraea Little Princess (kleine Prinzessin)

STADT LAUFFEN A.N. LANDKREIS HEILBRONN

Bebauungsplan "Muglerpark”

Entwurf und Bearbeitung durch das Stadtbauamt der Stadt Lauffen a.N., in der

Fassung vom 30.11.2001.

. ENTWURF
Stadtbaumeister Stand
21.11.2025

der Birger
.1 BauGB am 19.07.2001

3. Beteiligung d
nach § 4 Abs. 1

aqger oOffentlicher Belange
GB, It. Anschreiben vom 16.07.2001

4. Billigungs- und Ausle
am 19.12.2001

sbeschluss (Entwurfsfeststellung)

5.  Einmonatige offentliche Aus
nach § 3 Abs. 2 BauGB von 25!

002 bis 25.02.2002

6. Beteiligung der Trager offentlicher B
nach § 4 Abs. 1 BauGB, It. Anschreibe

21.12.2001

7. Satzungsbeschluss
nach § 10 BauGB vom 27.02.2002.

8. Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss wurde am 21.03.2002 ortsiib ekannt gemacht

Der Bebauungsplan mit Begriindung sowie die Satzung Uber 6rtlic uvorschriften
treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft

Lauffen a.N., den

Waldenberger
Blrgermeister
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Vorlage 2025 Nr. 132/4

ENTWURF

Begrindung zum Bebauungsplan
,Muglerpark, 1. Anderung” mit ortlichen
Bauvorschriften im beschleunigten

Verfahren gemal § 13a BauGB

Stand: 21.11.2025
1.1 Ziel der Planung / Notwendigkeit der Planaufstellung

Der Bebauungsplan Muglerpark wurde in den Jahren 2001/2022 aufgestellt.
Seinerzeit wurden groBe Bereiche des ehemaligen Anwesens als private Grinflache
ausgewiesen mit der MalBBgabe bzw. Vereinbarung mit den Eigentiimern, dass eine
spatere Bebauung durch Schaffung des entsprechenden Baurechts ermdglich
werden soll. Nach inzwischen erfolgter Aufteilung der Grundstiicke besteht nun ein
konkreter Bebauungswunsch fiir ein Einfamilienhaus, der durch die Plananderung
ermdglicht werden soll.

In einem weiteren Teilbereich sollen 4 Baugrundstiicke zusammengefasst und mit
einem Wohnhaus sowie Nebenanlagen in Form eines Teiches und Pools unter Erhalt
des Baumbestandes bebaut werden. Um die Nebenanlagen planungsrechtlich zu
ermdglichen, soll fir diesen Teilbereich die Anderung in Form der Aufhebung der
dortigen Baufenster erfolgen. Flr das bereits genehmigte Wohnhaus wird das
verbleibende Baufenster im stidostlichen Teil entsprechend angepasst.

Alle  betroffenen  Flachen  befinden sich im  Privateigentum. Die
Bebauungsplananderung erfolgt auf Wunsch der Eigentimer.

1.2 Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Die hierbei zu beachtenden
Zulassigkeitsmerkmale werden erfllt:

® Die Uberbaubare Grundstlcksflache bleibt unter dem gesetzlichen
Schwellenwert von 20.000 m2.

® Durch den Bebauungsplan wird keine Zulassigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben
nach dem UVPG begriindet.
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® Es bestehen keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung der Erhaltungsziele
und des Schutzzwecks von Natura 2000-Gebieten.

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB
und der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sowie von der
frihzeitigen Unterrichtung der Offentlichkeit und der Trager 6ffentlicher Belange
und der Erérterung abgesehen werden.

Von den genannten Verfahrenserleichterungen, dem Verzicht auf Umweltprifung
und -bericht wird Gebrauch gemacht.

1.3  Plangebiet, raumlicher Geltungsbereich

Der nérdliche Anderungsbereich umfasst das Flurstiick 8986/5 und der stdliche
Anderungsbereich umfasst die Flurstiicke 8967, 8999/15 und 8999/16.

Beide  Teilbereiche liegen innerhalb  der  mittlerweile  bestehenden
Umgebungsbebauung (Wohnbebebauung) der Reste des ehemaligen Areals mit
Fabrik, Burogebaude, Villa und Garten im Besitz der Familie Mugler.

Die umgebende Wohnbebauung weist sowohl Einfamilienhduser als auch gréBere
Mehrfamiliengebdude mit bis zu finf Geschossen auf. Innerhalt der als private
Grinflache dargestellten Bereiche nordliche der LindenstraBBe befinden sich bereits
mehrere Wohngebadude. Das Gebiet ist somit bereits weitgehend bebaut und
erschlossen.

14 Vorbereitende Bauleitplanung / bestehende Rechtsverhaltnisse

Der geltende Flachennutzungsplan stellt die von der Anderung betroffenen Bereiche
als Wohnbauflachen dar.

Die vorgesehene Plananderung ist regionalplanerisch nicht relevant.



Der rechtskraftige Bebauungsplan ,,Muglerpark” vom 21.03.2002 stellt die beiden
Anderungsbereiche als ,Private Griinflache” und als ,Reines Wohngebiet” bzw.

., Private Grunflache” dar.

1.5  Eigentumsverhaltnis
Alle betroffenen Flachen befinden sich im Privateigentum.

2.1 Stadtebauliche Planung, Planzeichnung und Festsetzungen

Die Planung fiir die Anderung des Bebauungsplans Muglerpark in zwei
Teilbereichen sieht im

e Teilbereich 1 (nérdlicher Anderungsbereich, 444 m2) die Ausweisung eines
Baufensters fr ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Garage / Carport
auf bislang als private Grinflachen festgesetzten Flachen vor und im




e Teilbereich 2 (sudlicher Anderungsbereich, 2.238 m2) den Entfall bzw. die
Anderung von Baufenstern und stattdessen die Ausweisung eines Bereiches
far Nebenanlagen in Form eines Pools/Poolhauses sowie eines Teiches vor.

Fur die Anderungsbereiche wurde die Planzeichnung entsprechend geédndert bzw.
angepasst. Beide Anderungen sind erforderlich, um die Vorhaben planungs-
rechtlich zu ermdglichen.

Die Signatur fur Nebenanlagen wird in den textlichen Festsetzungen erganzt, da
diese bisher nicht vorhanden war. Die entfallenden Baufenster im sddlichen
Anderungsbereich sind gelb gekennzeichnet.

Im Ubrigen gelten die textlichen Festsetzungen und ortlichen Bauvorschriften des
bisherigen Bebauungsplans ,Muglerpark” auch nach der Anderung unverandert
weiter im Plan ,, Muglerpark, 1. Anderung”.

2.2 Umweltauswirkungen, Artenschutz und weitere Fachgutachten

Zur  Sicherstellung  der  artenschutzrechtlichen  Belange  wurde eine
~Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung” durchgefiihrt mit folgendem
Ergebnis:

Durch die Umsetzung des Vorhabens koénnen bezlglich Vogelarten
Verbotstatbestande gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfullt werden. Durch die
Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemaB §39 Abs. 5 BNatSchG aulerhalb
der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September sind Tétungen von Individuen jedoch
zu vermeiden. Fur Fledermause, die Haselmaus sowie europarechtlich und national
geschitzte Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge und Holzkafer zeichnet sich durch
die Umsetzung des Vorhabens keine Erfullung von Verbotstatbestanden gegen § 44
Abs. 1 BNatSchG ab. Eine Erfassung dieser Arten im Rahmen einer speziellen
artenschutzrechtlichen Prifung ist nicht erforderlich.

Die Einhaltung der Rodungsfrist ist geltendes Recht und muss bei jedem Vorhaben
beachtet werden.



Durch die Planung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Umgebung
zu erwarten. Weitere Untersuchungen und Fachgutachten sind nicht erforderlich.

1.6 Verfahrensstand / Verfahrensschritte

Der Gemeinderat hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am 10.12.2025 den Beschluss
zur Aufstellung des Bebauungsplans , Muglerpark, 1. Anderung” nach § 2 Abs.1
BauGB und zur Durchfiihrung der Beteiligung der Offentlichkeit und der Trager
offentlicher Belange gefasst.

Die betroffenen Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange werden benachrichtigt.
Die 6ffentliche Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt Anfang 2026.

Vorhaben kdnnen bereits nach Durchfihrung der Offenlage genehmigt werden,
wenn der Plan die sog. Planreife erreicht hat.

Der Flachennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst.
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1. ANLASS UND ZIELSETZUNG

Die Stadt Lauffen a. N. méchte den dem Bebauungsplan Muglerpark Anderung eine Neubebauung von
zwei innerdrtlichenm Freiflachen in die Wege leiten. Die Flachen werden derzeit von Ruderalvegetation,
einzelnen alteren Baumen, Fichten sowie Griinland eingenommen.

Diese Strukturen kénnen europarechtlich und national streng geschitzten Arten (heimische Vogelarten,
Arten nach Anhang IV FFH-RL) als Habitat dienen. Daher war als Beitrag zur Bewertung des Eingriffs in
den Naturhaushalt eine artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung (AR) durchzufihren. In ihr wurde
auf der Grundlage einer Untersuchung der tierékologisch relevanten Strukturen ermittelt, welche Tierar-
tengruppen im Plangebiet vorkommen und durch das Vorhaben i. S. v. § 44 Abs. 1 BNatSchG beein-
trachtigt werden kénnen und fir welche Artengruppen Vorkommen auszuschlie3en sind. Im Fokus stan-
den die europaischen Vogelarten sowie europarechtlich geschutzte Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie. Durch die AR wird der Inhalt einer eventuell erforderlichen Speziellen artenschutzrechtlichen
Priifung (SaP) inhaltlich auf das notwendige Maf} eingegrenzt. Die Ergebnisse der AR sind im vorliegen-

den Bericht dargelegt.

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Auf europaischer Ebene gelten die artenschutzrechtlichen Vorgaben der ,Richtlinie des Rats vom 21.
Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen* oder
»Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie* (92/43/EWG FFH-RL) sowie die ,Richtlinie des Rats vom 02. April 1997
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten® oder ,EU-Vogelschutzrichtlinie® (2009/147/EG VS-RL).
Diese Vorgaben wurden durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01.03.2010 in unmittel-
bar geltendes Bundesrecht umgesetzt. Aufgrund der Zugriffsverbote und Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5
und 6 ergibt sich fur Planvorhaben, durch die Verbotstatbestande erfillt werden kénnten, die Anforde-
rung, eine Spezielle Artenschutzrechtliche Prifung zu erstellen.

Grundsatzlich gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG fur alle besonders geschitzten Tier- und Pflanzenarten bzw.
alle streng geschutzten Tierarten und die europaischen Vogelarten. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG
beziehen sich die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei nach § 15 BNatSchG zulassigen Eingriffen
in Natur und Landschaft und nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne
des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf die europaisch geschitzten Arten nach Anhang IV der FFH-RL
sowie die europaischen Vogelarten nach der VS-RL. Zeichnet sich flr diese Artengruppen durch ein
Vorhaben die Erfillung von Verbotstatbestanden ab, so kann zur Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Anwendung kommen.

Alle weiteren Tier- und Pflanzenarten sind ebenso als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen der
Eingriffsregelung, gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwagung oder auch nach anderen
Rechtsgrundlagen (z.B. Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) zu berlicksichtigen. Dabei ist der Hin-
weis in § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, dass (auRer Vogelarten und ,FFH-Arten) solche
Arten betroffen sind, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgefiihrt sind. Dies sind

Arten, die in ihrem Bestand gefahrdet sind und fir die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Male
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verantwortlich ist. Hierunter fallen alle ausschlieRlich national streng und besonders geschiitzten Arten,
denen z. T. in Baden-Wirttemberg durch das Zielartenkonzept ein zusatzliches planerisches Gewicht
zugemessen wurde. Diese Artengruppen werden im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG
berlicksichtigt. Auf diese Vorgehensweise verweist die Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Na-
turschutz Baden-Wiurttemberg (LUBW).

3. UNTERSUCHUNGGEBIET
Das Untersuchungsgebiet ist in einen nordlichen und einen sidlichen Teil gegliedert. Im Zentrum liegt

dabei jeweils das Plangebiet, das von einem Wirkraum umgeben ist, innerhalb dessen die Avifauna
durch die vorhabenbedingten Wirkfaktoren beeintrachtigt werden kénnte (Abb. 1).
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Abb. 1: Lage der belden Untersuchungsgeblete jeweils mit Wirkraum (schwarz umrandet) und innerem
Plangebiet (farbig unterlegt), Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt flir Geoinformation und Landent-

wicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19
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3.1. Nordliche Teilflache (Flst.-Nr. 8986/5)

Das Plangebiet wird von intensiv gepflegtem Griinland sowie von diversen Gehdlzen eingenommen. Das
Grinland enthalt keine Strukturen, die sich als Versteck oder als Winterquartier fiir Reptilien eignen wiir-
den. AuBerdem treten keine Pflanzen auf, die europarechtlich geschutzten Schmetterlingen als Larvalfut-
terpflanze dienen kénnten. Und den Gehdlzen befindet sich eine Gruppe von Nadelbaumen sowie zwei
Obstbaume. Potentielle Bruthohlen fiir Vogeln oder Strukturen mit Quartierfunktion fir Fledermause ent-
halten.

Die nachfolgenden Abbildungen bieten Eindriicke der 6rtlichen Gegebenheiten.
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Abb. 2: Blick auf Flst.-Nr. 8986/5 von der Bahnhof- Abb. 3: Ubersicht {iber Flst.-Nr. 8986/5 mit Zierra-
stralRe aus. sen, Obstbaum und Fichtengruppe.
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Abb. 4: Zentrales Plangebiet mit Fist.-Nr. 8986/5 mit Abb. 5: Rand des Plangebiets (FlIst.-Nr. 8986/5) mit
Zierrasen und Fichtengruppe. 2 Obstbaumen ohne Hohlen.
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3.2. Sudliche Teilflache (Flst.-Nr. 8967, 8999/15, 8999/16)

Im stdostlichen Teil des Plangebiets wurde schon vor einigen Monaten eine Baugrube ausgehoben, in
der sich inzwischen eine Ruderalvegetation ausgebildet hat. Diese besteht hauptsachlich aus sehr I0-
ckenhaft, wachsen einjahrigen Krautern, zwischen denen sich 2025 junge Essigbdume zu entwickeln
beginnen. Im Umfeld dieser Baugrube ist der Boden stark verdichtet und etwas steinig. Nach wie vor ist
geplant, in diesem Bereich ein Wohnhaus zu errichten. Der nordéstliche Teil des Plangebiets wird von
extensiv gepflegtem Griinland eingenommen, in dessen Mitte ein hochgewachsener Nadelbaum steht. In
der Ostlichen Peripherie dieses Bereichs wachsen einige jingere Baume und Straucher. In diesem Be-
reich ist die Anlage eines grof3en Teichs beabsichtigt. Hierfur ist die Rodung des Nadelbaums erforder-
lich. Der weitere, nicht zu Veranderung vorgesehene Teil des Plangebiets wird ebenfalls von extensiv
gepflegt Grinland sowie von einigen grof3igewachsenen Baumen eingenommen. Die nachfolgenden
Abbildungen bieten Eindriicke der 6rtlichen Gegebenheiten.

Abb. 6: Siidliches Iéngeble?von der Lnersre Abb. 7: Uostllcer Berelh des siidlichen Plange-
aus betrachtet. biets mit Baugrube.

bb. 8: och vegetionfei Baugube im sdli- b 9: Beahse Baugrube im sUdIiche Plan-
chen Plangebiet im April. gebiet im Oktober.



Arbeitsgemeinschaft Wasser Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung
und Landschaftsplanung

Dipl.-Biol. Dieter Veile Bebauungsplan Muglerpark Anderung

Amselweg 10 Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn Oktober 2025
74182 Obersulm

Abb. 11: Entfallender Nadelbaum im Berei des
geplanten Teiches.
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Abb. 12: Unverandert verbleibender nordwestlicher . 13: Unverandert verbleibende nordwestlicher
Bereich des Plangebiets mit altem Baumbestand. Bereich des Plangebiets mit altem Baumbestand.
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Abb. 14: Unverdndert verbleibender siidwestlicher Abb. 15: Unverénert verbleibender stdwestlicher
Bereich des Plangebiets mit alter Rotbuche. Bereich des Plangebiets mit alter Rotbuche.
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4. VORHABENBEDINGTE WIRKFAKTOREN

Die durch ein Vorhaben zu erwartenden Wirkungen verweisen auf die mogliche Betroffenheit von Arten.

Im Fall der Umsetzung des Planungsvorhabens zeichnen sich im zeitlichen Wechsel Wirkfaktoren ab,

welche europarechtlich geschitzte Tierarten (Vogelarten, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie) be-

eintrachtigen kénnten. Dabei kann unabhangig vom hier behandelten Vorhaben zwischen zeitlich befris-

teten, reversiblen Beeintrachtigungen und fortwahrenden Beeintrachtigungen differenziert werden:

Baubedingte Wirkfaktoren

Tierokologischer Wirkmechanismus

Potentiell betroffen

Rodung von Gehdlzen im
Baufeld

Erdmodellierungsarbeiten im
Baufeld

Larmeintrage durch Bauta-
tigkeit

Eintrédge von Staub

Tétung fluchtunfahiger Arten in Fortpflan-
zungs-, Entwicklungs- oder Ruhestatten
(v.a. Winterquartiere)

Toétung fluchtunfahiger Individuen
qualitative Abwertung von Habitaten kdnnen
zu Meide- bzw. Ausweichverhalten fihren
durch Erdmodellierung im Trassenbereich

entstehen Staube, die sich auf der nahen Ve-
getation ablagern kénnen

=

=

=

Vogel
Fledermause
Reptilien

Reptilien
Schmetterlinge

Vogel
Vogel

Reptilien
Schmetterlinge

Anlagebedingter Wirkfak-
tor

Tierokologischer Wirkmechanismus

Potentiell betroffen

Nutzungsanderung bisher
nicht Gberformter Vegeta-
tionsflache

Verlust von Fortpflanzungsstéatten bzw. Ent-
wicklungshabitaten, Nahrungshabitaten und
Winterquartieren

Vogel
Fledermause
Haselmaus
Reptilien
Schmetterlinge

Betriebsbedingter Wirk-
faktor

Tierokologischer Wirkmechanismus

Potentiell betroffen

Eintrage von Gerauschen in
Umgebung

Storungen bedingen die qualitative Abwertung
von Fortpflanzungs- und Nahrungshabitaten
und kdénnen zu Meide- bzw. Ausweichverhal-
ten fiihren

=

Vogel

5. BESTAND UND BETROFFENHEIT DER GESCHUTZTEN ARTEN

Bei zwei Begehungen am 11.04. und am 19.10.2025 wurden die beschriebenen Strukturen im Untersu-

chungsgebiet hinsichtlich ihrer Habitateignung fiir planungsrelevante Tierartengruppen (europaische

Vogelarten, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie) bewertet. Vorkommen geschltzter Pflanzenarten

konnten aufgrund der Nutzung und der Standortbedingungen generell ausgeschlossen werden und wa-

ren damit kein Gegenstand der weiteren Betrachtung.
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Bebauungsplan Muglerpark Anderung
Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn Oktober 2025

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Ubersicht Uber die planungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen,

(ohne gewassergebundene Artengruppen, da im Untersuchungsgebiet keine Gewasser existieren) mog-

liche Vorkommen, Einschatzung der Population/en, Einschatzung der Beeintrachtigung/en und Hand-

lungsempfehlungen fur das weitere Vorgehen:

Art/Artengruppe

Mogliche
Vorkommen

1. Einschatzung der Population/en
2. Einschiatzung der Beeintrachtigung
3. Handlungsempfehlung

Vogelarten

ja

1. Brutvorkommen von mehreren Vogelarten, die ihre Nester in
Asten und Zweigen von Baumen und Strauchern anlegen, miissen
fur das Untersuchungsgebiet als sicher gelten. Besonders kom-
paktwichsige Stellen in Gebiischen bieten flr kulturfolgende, we-
nig stérungsempfindliche Arten (z.B. Amsel, Mdnchsgrasmiicke)
diverse Nistgelegenheiten. Die Bdume im Plangebiet kdnnten v. a.
Elster und Ringeltaube als Nistplatz dienen. Bezlglich Héhlenbri-
ter stehen nur im sudlichen Teil des Plangebiets potentiell als Nist-
platz geeigneten Baumhohlen in mehreren Altbdumen (z.B. der
Rotbuche bei der Lehnerstral3e) zur Verfligung, doch werden diese
Baume im Zusammenhang mit dem Vorhaben unverandert erhal-
ten. Aufgrund der siedlungstypischen Vorbelastungen ist allgemein
nur mit dem Vorkommen weniger siedlungstypischer, allgemein
haufiger Vogelarten in geringer Individuendichte zu rechnen.

2. Durch die Rodung von Gehdlzen kdnnen Verbotstatbestande
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfullt werden. Sollten diese
Arbeiten wahrend der Brutperiode erbracht werden, so kénnen
aullerdem Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
erfullt werden. Verstolle gegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind
aufgrund der Stérungstoleranz der siedlungsbewohnenden Arten
nicht zu erwarten.

3. Zur Beurteilung des Eingriffs sind keine vertieften Untersuchun-
gen der Vogelvorkommen im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtliche Prifung erforderlich, da sich die mdglichen Beein-
trachtigungen ohne differenzierte Kenntnisse nicht klar abzeich-
nen.

Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemat §39
Abs. 5 BNatSchG auferhalb der Zeit vom 1. Marz bis zum 30.
September sind Toétungen von Individuen zu vermeiden.

Fledermausarten

ja

1. Eine Quartiernutzung durch Fledermause ist nur in den Altbau-
men des unverandert verbleibenden Bereichs des sudlichen Teil
des Plangebiets moglich, da nur hier geeignete Baumhohlen vor-
handen sind. Diese Baume bleiben jedoch vollstéandig erhalten.

2. Durch die Umsetzung des Vorhabens gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG werden durch das Vorhaben nicht erfillt.

3. Zur Beurteilung des Eingriffs sind keine vertiefte Untersuchun-
gen von Fledermausnutzungen im Rahmen einer speziellen arten-
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schutzrechtliche Priifung erforderlich.

Haselmaus nein 1. Im Untersuchungsgebiet sind zwar geeignete Geholzstrukturen
in Form einheimischer Straucher vorhanden, doch die isolierte
innerdrtliche Lage beider Plangebietsteile machen das Vorkommen
der Art unmaglich.

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestande
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfiillt.

3. Konkrete Untersuchungen im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung sind nicht erforderlich.

Amphibienarten nein 1. Im gesamten Untersuchungsgebiet fehlen essentielle Habi-
tatstrukturen, Vorkommen kénnen somit ausgeschlossen werden.

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestande
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfiillt.

3. Konkrete Untersuchungen im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung sind nicht erforderlich.

Reptilienarten nein 1. Der nérdliche Teil des Untersuchungsgebiet ist strukturlos, stark
beschattet und daher ungeeignet fir Vorkommen von Reptilien.
Der sudliche Teil des Plangebiets bietet zwar geeignete Habi-
tatstrukturen, die sich jedoch auf den unverandert verbleibenden
Teilbereich beschranken. Im Bereich des zukinftigen Baufeldes
(Baugrube und Randbereiche) sowie der geplanten Teichs fehlen
jedoch Kleinstrukturen am Boden weitestgehend. Bei den beiden
Begehungen, die bei gunstiger Witterung und hinreichend hohen
Temperaturen erfolgten, wurden trotz griindlicher Suche durch
zwei Personen keine Reptilienarten festgestellt. Aufgrund dieser
Tatsache und der isolierten Lage des Plangebiets von bekannter-
malen besetzten Habitaten der Mauer- und der Zauneidechse
(z.B. nérdlich der Bahnlinie) werden Vorkommen von Reptilienar-
ten ausgeschlossen.

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestande
gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG erflllt.

3. Zur Beurteilung des Eingriffs sind keine vertiefte Untersuchun-
gen der Reptilienvorkommen im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtliche Prifung erforderlich, da sich die mdglichen Beein-
trachtigungen ohne differenzierte Kenntnisse klar abzeichnen.

Schmetterlingsar- nein 1. Im gesamten Untersuchungsgebiet fehlen jegliche Larvalfutter-
ten pflanzen fir europarechtlich geschuitzte Schmetterlingsarten wie
Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina), Spanische
Flagge (Euplagia quadripunctaria) und GroRer Feuerfalter (Lycae-
na dispar). Somit ist ihr Vorkommen nicht moglich.

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestande
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nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfiillt.

3. Konkrete Untersuchungen im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung sind nicht erforderlich.

Holzbewohnende nein 1. Im sudlichen Teil des Untersuchungsgebiet sind hinreichend alte
Kéferarten Baume vorhanden, die den hohen Anforderungen fiir die Entwick-
lung der angefiihrten Kéferarten (insbesondere des Juchtenkéafers)
entsprechen und die mulmreichen Héhlen bieten, die sie fir ihre
Larvalentwicklung bendtigen. Es ist eine Voraussetzung, dass ein
Habitatbaum nach einem jahrzehntelangen Alterungsprozess gro-
Re und feuchte (ohne Staunasse aufzuweisen) Hohlen mit viel
Mulm entwickeln konnte. Vorkommen kdnnten auch der Grof3e
Rosenkafer, der sich nur in Buche, Eiche und Linde entwi-
ckelt.Diese Voraussetzung wird z.B. von der Rotbuche im sudli-
chen Teil des Plangebiets an der Lehnerstral3e erfillt. Die relevan-
ten B&ume bleiben jedoch erhalten.

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestande
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erflllt.

3. Konkrete Untersuchungen im Rahmen einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung sind nicht erforderlich.

6. FAZIT

Durch die Umsetzung des Vorhabens kénnen bezuglich Vogelarten Verbotstatbestande gegen § 44 Abs.
1 Nr. 1 BNatSchG erfiillt werden. Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemaf §39 Abs. 5
BNatSchG aulierhalb der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September sind Tétungen von Individuen jedoch
zu vermeiden.

Fur Fledermause, die Haselmaus sowie europarechtlich und national geschiutzte Amphibien, Reptilien,
Schmetterlinge und Holzkafer zeichnet sich durch die Umsetzung des Vorhabens keine Erfiillung von
Verbotstatbestanden gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG ab.

Eine Erfassung dieser Arten im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung ist nicht erfor-

derlich.

11



	Vorlage 2025 Nr. 132 - BBP Mugler Aufst Offenl
	Anlage 01_AbgrenzungsplanV3
	Anlage 02_2025 11 21 ENTWURF Planzeichnung u textl. Festsetzungen
	doc06838120251111153130
	Scan_20251111_160402

	Anlage 03_2025 11 21 ENTWURF Planzeichnung u textl. Festsetzungen - Ausschnitt
	Anlage 04_2025 11 21 ENTWURF Begründung BBP-Änderung Muglerparkkl
	Anlage 05_2025 AR B-Plan Muglerpark Änderung, Lauffen



